
155 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P.) 

Diese. Maßnahme tritt nicht früher in 
Kraft, als sie, nicht die Genehmigung des 
Alliierten Rates erhalten hat. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1946 
über Abänderungen und Ergänzungen von 

Urlaubsvorschriften. 
Der Nationalrat hat 'beschlos·s,en: 

Artikel I. 

§1. Das Gesetz v.om 26. Februar 1920, St. G. 
!31. Nr.l0l, über den DienstvertI1a:g ,d,er Haus­
gehilfen (Hausg.ehi~fengesetz) wind wie fdl'gt aib­
geändert: 

1. Der § 9 lJat zu lauten: I 

,,§ 9. Der Hausgehillfe hat Anspruch auf einen 
Urhub, ,aUif den die Bestimmungen des BUnides-
gesetzes vom ......... 194.6, B. G. B<l. Nr .... , 
über den Ur'laub von Arlbeitern (Ar'beiter­
ur1~ulbsg,ese.tz) srnngemäß anizuwenJd~n si'nJd." 

2. Im § 27 hat lit. c zu lauten: 

"c) Dem Dienstnehmer .gelbülhrt in jedem 
Dienstjlalhl' ein lIlnunter1brochener' UrLaub 
von ZJWöH Wel1ktagen. Das UrI.auibsaus­
,maß erhöht sich 'aulf vier:unrdzwanzig We!1k­
tag'e., wenn da'S Dienstverhältnis .olhne Un­
ter1brechung zwei j,ahre gedauert hat. 
KriegSbeschädi'gten, U nf aUinvaliden und 
Invali,den nach § 1, Ahs. (1), Et. d, des 
Öpfer~Fürsorgegesetzes vom 17. Juli 1945, 
St. G. BI. Nr. 90, gdblührt, wenn sie einen 
Einstell1ungssChein nach dem Inv,alidenein­
steHung~gesetz besitzen, zu je,dem Ur!:au1b 
ein z.usatzurl.aub von drei W'etktagen. 
Der Anspruch auf Url.au'b im ersten 
Dienstj'aIhr entsteht nicht vor Zurück­
legung einer ununterlbrochenen Dienstzeit 
von· neun Monaten. 

"-
Wälhre11lddes Urlaubes gebührt dem 

,.faNenden GeldibezÜige sin1d Ibei Antritt des 
Uf1laulbes flÜr die ganze UrlaubsdaJUer im 
voraus ~u bezahlen. 

Im ührigen sinJd ,&e Bestimmungen der 
§§ 3, Albs. (5), und (6)" 4, 5 un,cl 7 his 10 
,des BUnJdesgesetzes vom ............... , 
B.G.ß'l. Nr .•... ,ülber den Urlauh von 
Arlbeitern (Arheitenur'laulbsgesetz) sinnge­
mäß a'nzuwenlden. 

Wer diesen Bestimmungen zuwider'han~ 
delr, wind nach Ider V:orschrift .des § 11 des 
Ar'bei terurlaubsgesetzes bestraft." 

Artikel 11. 
§ 2. Der § 5, Abs. (2), des BUIlidesgesetzes vom 

13. DezemIher 1922, B. G.sl. Nr.878, ü1ber den 
Dienstvertrag der Hiausbesol'ger (Hauslbe'Sol'ger­
or1dnu11lg) hat zu lauten: 

,,(2) Der Hausbesorger hat Anspruch auf einen 
Ur1aulb, au'fden die Bestimmungen des 'Bundes-
gesetzes vom ........ '. . . . . . .. 1946, B. G. BI. 
Nr .... , IÜIber den UrlaJuh von Ar1beitern (Ar-
beiterurhulbSigesetz) sinngemäß anzuwe11lden 
sind." ' 

Artikel III. 
§ 3. Der § 4 des Bun1desge&etzes vom 20. De­

zemher 1928, B. G. BI. Nr. 359, über die RegeR 

lung ·des Dienstver'hä1ltnisses der Privatkmft­
wag.enJf,ührer I(Priva t -Kl'1aJftwagenfÜ:hrerges.erz) 'ha t 
zu huten: 

,,§ 4. Der, Priv'atikl1a1ftwaJgenführer hat ~An­
spruch auif einen Urlaub, auf den die Bestim-
mungen des Bun1desgesetzes vom ............. , 
B. G. BI. Nr .... , Ülber den Vdaub von Arihei-' 
tern (Ar1beiterul1laubsgesellz) sinngemäß an:zU7 
weniden sinld. " ' 

Dienstnelhmer neben den auf diese Zeit Artikel IV. 
entfalle'nlden GeldfbelJügen ein Ur1auhszu- § 4. ' Die §§ 4, 11, Albs. i(5), 13 und 16 des 
schuß, dessen Ausmaß j·e· nach Urlaulbs- Bunde9geseozes vlOm 20. März 1946, B. G. BI. 
dauer das Einf,ache oder das Doppelte der I Nr. 81, ülber ·den Urlaub von Arlbeitern in Ba'u-
1ffi()11Iatlichen GeLdJbezüge beträgt. Dieser gewerben und Baunebengewerlben (B,auaribeiter­
Zuschuß sowie die :aulf den Url·aulb ent- Urla;ulb9gese~z) hahen zu lauten: 

\' 
\ 
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,,§ 4.{1) Nach Beschähigungszeit,en von je­
weils - 43 Atfueitswochen 'gdbüihrt ein ununter­
br.ochen,er Urlau1b von neUl1 Werktagen, er er-
hoht sich ' 
, ,au'f f'ünlf:zehn Werikt,age, wenn die Beschäfti­
gung6zeiten eine Gesamtclauer von insgesamt 
mindestens 2-15 Arlbeits1wochen, 

au1f achtzehn WenktaJge, wenn SIe mindestens 
430 Arlbeitswochen, und 

,aUJf vienindzwanzi,g Werkta;ge, wenn sie mlll­
destens 860 Arlbeitsw.ochen erreicht 'ha'ben. 

(2) Jugenldllichen Arbeitern vor dem vollende­
ten 18. Lebensjahr gebülhrt nach Beschäf.tigungs­
zeitel1i v.on jeweils 43 Arlbeitswochen ein un­
unteribrochener U r.lauh von vierunchwanzig 
Werikoagen. 

(3) Kr.ieg5lbeschädigten, UnhUin'V,a1iden !Und 
Iruvalilden nach § 1, Albs. (1), Iit. d, des Opfer­
Rürsor'gegesetzes vom 17. Juli 1945, St. G. BI. 
Nr.90, gebüihrt, wenn sie einen Einstellungs.­
schein nach dem InvaliJdeneinsteJlunlgsgese~ vom 
.' ... ' ........... , B. G. BI. Nr .... , besitzen, zu 
jedem U rlauib nach Albs. (1) :oder (2) ein ZuS'atz­
udauib von drei Werkmgen: Dieser Zusarzuda!Ub 
gebührt nid1t, wenl1i das UrlaulbSiausmaß vier­
'unk:bzwanzig Wel1kt;\!ge beträ.gt. 

(4) Bei Ermittlung der Beschäfügungszeiten, 
die .für die UrlaubsidaJuer maßgebenid sind 
[Aibs. (1)], sinldauch Die:nstrverhältnisse der in 
§ 1 bez·eichneten Art anzurechnen, die in der 
Zeit v.or dem 26. Mai 1946 ZUI'ückJgellegt wOl1den 
sind, jedoch nicht Länger 'als zeihn Jahre, gerech­
net von dem Zeitpunkt der B,egrundung des je­
wei1igen U rhubSlampruchs zurückliegen; die alutf 
die Dauer dieser Dienstverhä'ltnisse entfta'llel1iden 
Kalen,derwochen sind Aribeitswochen ,gleichzu­
stellen; auch wenn die Voraussetzungen ,des § 6, 

I Albs. (2), nicht gegeben sind. 

(5) Zeiten, wälhrel1id deren Pen;onen, die dem 
Opfer~F1ürsorgegesetz unterliegen, nachweislbar 
aus politischen Gründen in Halft waren, sind für 
die Bemessung der UrilaJulbsdauer voll ,anrzu­
rechnen, soweit sie nicht schon nach Abs. (4) Qn~ 
g,erechnet wurden und aus diesem Grunde für 
die\ UrIaulbsdaJuer zu berück6ichtigen sind. 

'(6) Der Zeiopunikt des Url,aulbsantrittes ist im 
Einveme'hmen zwischen Diensog,eber und APbei­
ter unter Rücksichtnahme auf die Er'forldernisse 
des Betriebes und die Erholungsmöglichkeit des 
Arlbeiters zu bestimmen. 

§ 11. ... (5) De~ Hundersatz nach Albs. (1) so­
wie die ~he des Urlaubsentgdtes für den Zu­
'Satzul1laulb nlach § 4, Albs. (3), wer:den durch Ver­
ol1dnung bestimmt. 

§ 13. Die Zuschläge (§ 7), das Urilaubsentge'lt 
(§ 11) 'und die Abfindungen (§ 12) sind der 
Exekutionentlzogen, soweit sie nicht Unterhalt-s­
ansprüche betrifft.· 

, , 

§ 16. Wer den Vorschri,ften dieses Bundes­
gesetz,es oder*n in DurcMüihrung dieses Bun­
desges,euzes er1,assenen Vorschriften zuwiderhan­
delt, wird von der Bezinksverwaltungsbehörde, 
in Orten, für die eine Bundespolize,ibehör'de be­
steht, vün ,dieser, mit Geld bis zu 5000 S oder 
mit Arrest bis 2)U drei Monaten bestraft." 

Artikel V. 
§ 5. Der § 17 des B.undesge'setzes vom 11. Mai 

1921, B. G. BI. Nr.292, ülherden Dienst'vertr:ag 
der Privatangestellten (Anlgestdltengesetz) hat­
zu ~lauten: 

,,§ 17. (1) Dem Angestellten gebührt in jedem 
Dienstjalhr ein ununterbrochenerUd,au'b von 
2Jwölf Wevktagen. Das U daubsaulSmaß erhoht 
sich atüf achtzehn Werkoage, wenn das Dienst­
verlhä'ltnis ohne Unterlbrechung fünf Jahre, auf 
vierunldzwanzi'g Werktage, wenn es zehn Jahre 
undauif dreißig Wetktage, wenn es fünfund­
zw:a,n'z'~g Jahre gedauert hat. 

(2) JUigend!lichen Angestdlten gebührt bis 
zum Ende des. Dienstj:1hres, in dem 6ie das-
18. Lebensjlalhr vollen:den, in jedem Dienstjahr 
ein lununteJ1brochener Urlaub von vierundz:wan­
ziJg Werlkta,g'en. 

(3) Der Anspf\Uch auf UI1laub im ersten Dienst­
jihr entste!ht nicht vor ZurrÜcklegung einer un­
unterlbrochenen Dierustzeit vOin se1chs Monaten. 

(4) Krieg,~beschäJdigten, Un!ftalliniv:aliden und 
Il1IVIaliden nach§ 1, Albs. '(1), lit. cl, des Opfer­
FlürsorigegesetiZJes vom 17. Juli 1945, St. G. BI. 
Nr. 90, gelbührt" wenn :sie einen Einstellungs­
schein lliach Idem Inv,ali,deneinstellung9g.eset'Z vom 

1946, B. G. BI. Nr. 00, be­
sit,zen, zu jedem UrJ.a.ub nach Abs. (1) OIder (l) 
ein· Zusatzurlaub von dreli Werik,tagen. Dieser 
Zu~a!tzur1a'uib gebührt nicht, wenn das U rlauibs­
,ausmaß mundestens vierund:zwan\2';ig' WeI1ktage 
beträgt. 

(5) Wenn d:as D~enstverihältJniJs wenigstens zwei 
}alhre ununterbrochen g,edauert Ihat, 60 ist die 
in :anderen Dienst'verhältnissen im InLande zuge­
brachte Dienstzeit a'ls Angestdker, Aribeiter oder 
Le!hrEng, ,sofern sie mindestens je sechs Monate 
gedauert Ihat, für :die ,Bemes9ung der U rlaulbs­
dauer bis zum HöCh"tausmaße von <fünf J alhren 
anzur·echnen. 

(6) Dienstzeiten [Abs. (5)], Idie z'wischen ,dem 
13. März 1938 und ,dem 27. April 1945 im 
Deutschen Reich oder in v'dIm Deutschen Reich 

,besetzten GeJbieten ,ZJuriückgelegt wurden" gelten 
als im InLande zUigdbr:achte Dienst,zeiten. 

(7) Zeit,en, wä'hrend ,deren Personen, die dem 
Opfer-Jlürsorgegesetz ,unterliegen, nathwei~bar 
.aus politischen Grüruden in Haft Wlaren, srrud für 
die Bemessung der UdaUlbsdauer voH 'anzurech­
nen. Diese Anrechnuillgfinda,t nicht statt, S.o­
weit ein Dienstverihältpis wähnend der Haft auf­
recht gelblichen ,und aus ,diesem Grunde für ,die 
Urltaulb&dauer zu 'berücksichtigen ist. 

\ 

------------------------------------~ 
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(8) Hat Idas Dienstver'hä1tn~s ununterbr.ochen 
sechs Monate gedauert, S.o iM dem Angestellten, 
der Hochschulstudien zJUr,ückgdegt hat, Ifür die 
Bemessung ,dler Urlau!bstdlauer eine der 'gewohn­
lichen Dauer dieser' Studien entspr,echende Zeit, 
soweit sie ,fün~ J:ahre nicht ülbensteigt, ,anzu­
rechnen. 

(9) Die Zeit, w;thrdnd ,der ein Angestellter 
oorch Krankheit oder durcn einen UngLücksfaM 
an der Leistung seiner Dienste verhindert ist, 
darf in den Urlauh nicht ein,g,erechnet werden. 

(10) Der Urlaub kann i'n ~wei Teilen gewälhrt 
werden, dOch dar~ ein Teil nicht weniger ais 
sechs Weriktage Ibetr3Jgen. Durch Kolldktivver­
tmg ,kJann eine. andere Regdunggetroffen wer-
den. - , 

(11) Der Zeitpunkt ,des Ur1aulbsantrittes ist im 
Ei.nNerneihmen .zwischen Idem Dieru;tgeber unld 
dem Ang,estellten unter R,ücksichtnahme Quf die 
Etfofldernisse ,des Betritlbes und die ErhoJun"s-, 0 

möglichkeit des A'ngestellten zu bestimmen." 

§ 6. Nach ,dem § 17 des Angestelltengesetzes 
simd als § 17a und § 17 b einzuschlalten : 

,,§ 17,a. (1) Wahrend des Urlauhes behält d~r 
Angeste1Mtel den An~pJ:1Uch .a'llf d:;ts Enugdt. 

, (2) Der Berechnung ,des Url<<1Jubsentgeltes nach 
A 'bs. ' .( 1) ist Idler. Gehalt zugrunde zu legen, der 
sich aus der ,für ,den Anges1tehlten gelteruden Nor­
mal:atfuei,t~zeit erg~bt. 

(3) Js.t Verpflegung vereinlbart und nimmt sie 
der Anlgestellte! wä'hrend ,des Urlaubes nicht' in 
Anspnuch, s.o ist ihm ,an ~hrer Stelle ein Be­
tt1ag i'n der Höhe seiner ,a,uf die Dauer des 
Url1aulbes errofallendenGelidibezü>g,e 'Zu vergüten. 

(4) nie Beträ,ge nach Albs. (1) bs (3) sihd bei 
Antritt des Urlaubes für die ganze Urlaulbs­
dauer im votwszu beZJahaen. 

(5) Das Ur1alUibsentgeh ist der Exekuti'on ent­
zogen, sowe~t sie nicht Unter:halts<1Jnsprüche be­
trifft. 

§ 17 b. Der AngesteLlte verli~rt den Anspruch 
au.f U rJaulb, wenn er ohne wichtigen Grunq 
vorzeitig laustritt oder wenn ilhn ein Verschul­
den ,an der vorzeiti.gen Eruü<1Jssung trifft." 

§ 7. Nach dem § 42 des ArrgesteHtengesetzes 
ist als § 42 <a einZlU6chaltell1: 

"Stra:Bbestimmung,en. 

§ 42a. Wer den Vürs,chrilhen der §§ 17 oder 
17 a ader den zu ihrer Durchführung er),assenen 
Vorschriften zuwiderhandelt, wird von der B.e­
zir"ksverwaltung~behöflde, in Orten, für die eine 
BuooespolizeibClhöf1de besteht, von dieser mit 
GeM bis zu 5000 S oder mit Arrest his zu drei 
Monaten bestra;ft." 

3 

Artikel VI. 

§ 8. Der § 15 des Bll'rudesgesetzes vom 26. Sep­
temiber 1923, B. G. Bl. Nr. 538, üher den 
Dienstvertrag der An;gesteHten in l,an/d·, und 
.forstwirtscha:ftlichen ,Be trielb en (Gu>tslangestell­
tengesetlZ) hat zu lauten: 

,,§ 15. (1) Dem Dienstneihlmer -gelbühnt in 
jedelm Dienstjlahr' ein uU<tl'ntetfuroch·ener Un),aulb 
Vlon ~WiöH Werktagen. Das Urlaulbswsmaß er­
hölht 'sich J<1Julf achtzoon Werlktage, wenn das 
Dienstverhältnis ohne Unterlhrechung fünf Jahre, 
,auf vierurudzrwamzig Werikta,ge, wenn es '~ehn 
}Iaihre ul1ld aulf dreiß~g Werikoage, wenn es fünlf­
undzWianzig }I<lJhre gedla,uert hat. 

(2) Jugendlichen Dienstnelhmern gebührt Jbis 
zum 'Ende! Ides Dienstjahres, ,in ,dem ,sie das 
18. Lebensjla!hr volleruden, in jedem Dienstjaihr 
ein ununterlbrocheruer Urlaulb. v.on vierund­
ZJwan~~g Werlkt<1Jg.en. 
_ (:1) Der An~pruch ,a~ Url'aurb im ersten Dienst­

jaIhr emstc<ht n,icht vor Zurückle,gung einer un­
uIllterbrdchenen nienstlzeit 'Von sechs MOl1laten. 

(4) Kriegsbeschädigten, U nlaHirrvalUden und 
111!val~dennlach § 1, Albs. (1), ![jt. d, des Opfe,r­
Fiür'sorgegesetzes vom 17. JuE 1945, St. G. BI. 
Nr. 90, geJbliilhrt, wenn sie einen Einstellungs­
schein nach Idem In'VIal~denei!1J~telllungsgesetz 
vom 1946, B. G. BI. Nr. 00, 
besitzen, zu jedem UrLa;u1b Il/ach Albs. (1) 
ader (2,) em Zusatzud'autb von drei Werikt<l!gen. 
Dieser Zus'atzurhuh gebülhrt nicht, wenn das 
Ur lauibsausmaß mindestens vierundzwan'zig 
Werkt:a;ge beträgt.. . ' 

(5) Wenru das Dienstver1hähni6 wen~stens zwei 
Jahre UtI1unteribrochen gedJwert halt, so ist die 
in anderen Dienlstverlhä:I.tnissen im I,nJande z,u­
getbnachte 'lDienstzeit ,ais Dienstnehmer, Arbeiter 
older Lehrling, sofern . sie mindestens je sechs 

lMon<1Jte ,gedauert hat, für ,d~e Bemessung der 
U r.)aub~dauer bis zum Höch'st1a,usmaße von' fünf 
Jahren al1lZurechnen. ' . 

(6) Dien~tzeiten [Abs. (5)], die zwischen dem 
13. Mäm 1938 und dem 27. Aipril1945 im Deut­
schen Reich oder in vom Deutschen Reich be­
setzten Gebieten zUl1ückgelegt wurden, gelten 
alls im InLa.nlde zugebmch,t,e Diensmeliten.· 

(7) Zeiten, während deren Personen, die dem 
Opfer~Fürsorgegesetz unteYliegen, n~chweislbar 
aus politisch,en Gründen in Haft maren, ·sind 
für die Beiffiess'llng der UJ:1l,au!bsldl<1Juer voll 'anzu­
rechnen. Diese Anrechnung findelt n~cht statlt, 
soweit ein Dienstyerlhältn~s während Ider Ha;ft 
au!fr~cht geblidben und3Jus diesem GrunJde für 
die U rla).lth~dauer zu berücksichtigen ist. 

(8) Hat d,as Dienstvef1hältnis 'ununlterlbrochen 
sechs MOl1late gedauert, so ist dem Dien6tnelh­
mer, :der Hochschulstuid.ien Z\urück,gdegt hat, für 
die Bemessung der U l"'Laulbstda'uer eine ,der ge­
wohnlichen Dauer dieser Studienentsprechenue 
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Zeit, soweit si'e fünf Jahre nicht üherste~gt, an-­
zurechnen. 

"Stl'a:~bestimmungen. 

§ 40 a. Wer ,den V.orschriften ,der §§ 15 
(9) Die Zeit, wäihrend der ein Dienstnehmer oder 15 a oder den zu ihrer Durchifü;hrung er­

durch Krankheit oder durch 'einen Unglücks:fr.lU lassenen Vorschrihen Zluwilderhandelt,wirld von 
an d~r LeilStUing s:ein.e~ Die?ste v,ef1hin1dert ist, I d~r B~zil1ksverwa'ltun?,s~e'hö~~de, in Orten, {,ür 
dar'f In den Urlaub mcht elllgerechnet werden. ,dle e~ne Sunde:spohze~b&lorde best;eht, van 

(10) Der Ur~aJulb kaLln in zwei Tei,len gewährt 1 dieser, mit Geld Ibis zu 5000 S oder mit Arrest 
we~den, doch dad ,cip Teil nicht wenüger ah bis zu drei Monaten hestrah." ' 
sechs W erhag,e betragen-, Durch ,Kollektivvertmg 
kann eine andere Regdung 'getroffen wer,den,. 

(11) Der Zeitpunkt des UrlaulbSiantrittes ist im 
Einvernehmen zwischen Idem Diensogeber und 
dem Di'elllsme!hmer unter ~ücksichtniahme auf 
die Erfo!1dernisse des Betriebes und .die Er'ho-
1ungsmÖiglichJkeit Ides Dienstnehmers zu be­
stimm,em" 

§ 9. Nach dem § 15 des Guts:angestellten­
gesetzes sind als § 15 'a und 15 Ib .. einzuschalten: 

,,§ 15 a. (1) Wälhrend des Urilaruobes behält der 
Dienstnelhmer den Anspruch 'auf das Entgelt. 

(2) Der Serechnung des U r,liaubsentgeltes nach 
Albs. {1) i&t der Gehalt vugrunde zu legen, .der 
sich aus der ~ür den Dienstnehmer geltenden 
Norma1arlbeitszeit erg~bt. 

(3) Ist Verpflegung vereinlbart und nimmt sie 
der Dienstnlehmer wäl'hrenld Ides Urlallbes nicht 
in Anspruch, so i6t ihm ,an ilhrer Stelle ein B·e­
tmg in ,der Höhe seim-er auf die \Dauer des 
Urh'ubes ent!fallenden GeldbeziÜge 'Zu vel1g>üten. 

(4) Die BclZÜJge nach A:bs, (1) Ibis (3) sinid bei 
Antritt des Urilaulbes tür ,die ganze UdMJibsdauer 
im voraus zu berzahlen. 

(5) Das U rlaulbS'entJgelt ist der Exekution ent­
zogen, soweit sie nicht UnteMlaltronsprüche be-
trifft." . 

,,§ 15 ibo Der Dienstnehmer v,erliert den An­
spruch aulf Uda'utb, wenn er ohne wichtigen 
Grunq vorzeitig austritt .oder wenn ihn ein 
V,erschuLden an der vorzeitigen Entlas,sung 

" trifft." 

§ 10. Nach § 40 ides Gutsangestelltengesetzes 
ist ,alI-s § 40 a ein:zuscha1te1}: 

Artikel VII. ' 

Auf h eh u n g v 01 n Vü r s c h r i ~ I! e n. 

§ 11. Für - die in ,diesem Bu-n1desg,escuz ge­
regelten Di,ensnverlhältnisse finden die Bestim­
mungen .cl,es § 21 des G,)setzes ;über Kin.denat'beit 
unld 'Ülber die Arbeitszeit der Jugendlichen 
(Jugendschut.zgeseuz) vom 30. April 1938, rDeut­
sches R. G. -BI. I S. 437, samt den ,dazugehörigen 
Bestimmung,en der AUSlfühI'ungsverot'dnung 'zu 
diesem Gesetz vom 12. De,zemlber 1938, Deut­
sches R. G. BI. I S. 1777, und der Verol1dnung 
ülbe,r den Url,aub der }ugendlich'cn in der Haus-. 
wirtscha!ft, Land- umd .Forsuwinschaft, See- unld 
Binnenschiffaihrt unld in -verwandten Wirt­
schaift~z'Weigen G ugendurhuih~or,dnung) vom 
15. Ju'ni 1939, Deutsches R. G. BI: I S. 1029, 
keine An'W.erudurug. 

Wir ik :S a m k e i t s Ib e gin nun d 
V 0 1 h i e ih u n g. 

§ 12. (1) Dieses Bundcsrgesetz tritt an. dem der 
KUnJdmachullig n,achfolgeruden Monatsersten in 
Kralft. Die Best~mmungen Ider Artikel I, V 
und VI wirken, 'soweit sieden UrlIaulbsianspruch 
und ·die Anrechnung von Dienstzeiten regeln, 
au1f ,die Zeit vom Beginn des Dienstj'albres :an 
zurück, in den der WirkSiamkeitslbeg,inn dieses 
B.un1desgesetzes f~Ut. 

(2) Mit ,der V ollzidhung diese,s Bundesgesetzes 
ist das Bundesmin·isterium f;ür soziale VerwaJ­
tung im ,Einvernehmen mit den Ibetei'ligten Bun­
desmini6terien, hinsichclich der Artirkel V unJd VI 
das Bundesministerium für Justiz im Einver-

. nehmen mit den beteiligten Bundesmilnist,erien 
betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

über Abänderungen und Ergänzungen von 
Urlaubsvorschriften. 

-Allgemeines. 

Die Vorlage enthält Abänderungen und 
Ergänzungen folgender Gesetze: 

a) des Hausgehüfengesetzes, 
_ b) der Hausbesorger-Ordnung, 

c) des Privat-Kraftwagenführergesetzes, 

<cl) des B-auarbeiter-Urlaubsgesetzes, 
e) des Angestelltengesetzes und 
f) des .QutsangesteHtengesetzes. 

Diese Abänderungen und Ergänzungen ent­
sprechen der Neuregelung desArb~iterur­
laubsrechtes. Es wurde darauf bedacht ge­
nommen, die UrlaubsvorsClhriften nicht nur 
materiellrechtlich einander anzugleichen, son-
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dern ihnen auch nach Möglichkeit eine ein~ 
heitliche Fassung zu geben. 

Im einzelnen wird zu den Bestimmungen 
der Vorlage noch folgendes bemerkt: 

Geltungs bereich. 

In der Vorlage ist die sinngemäße Anwen­
dung des Arbeiterurlaubsgesetzes in seiner 
Gesamtheit auf die Dienstverhältniss~ der 
Hau s geh i 1 fe n, soweit sie nicht höhere 
Dienste leisten, der Hau s be s ° r ger, die 
der Haus1besorger:ordnung unterliegen und 
der Pr i va t k r alt w a gen f ü.h r e r, die 
dem Privat-Kraftwagenführergesetz unter­
liegen, vorgesehen. Für die Hausgehilfen, die 
höhere .Dienste leisten, soll das Arbeiterur­
iaubsgesetz insoweit gelten, als im Hausge­
hilfengesetz keine abweichenden Regelungen 
getroffen sind. Die Geltungsber.eiche des An­
gestelltengesetzes, d,es Gutsangestelltenge­
getzes und des Bauarbeiter-Urlaubsgeselzes 
bleiben unberührt. 

Urlaubsausmaß. 

5 

Gesetzentwurf die sinngemäße Anwendung 
der Bestimmungen des Arbeiterurlaubsge­
setzes in ihrer Gänze vor, weil nunmehr 
angesichts der weitgehenden Verbesserungen 
des Urlaubsrechtes der Arbeiter eine unter­
schiedliche Behandlung der Hausgehilfen auf 
diesem Rechtsgebiete ni~ht mehr gerechtfer­
tigt erscheint. Soweit sich einzelne gering­
fügige Verschlechterungen gegenüber, dem 
bisherigen Rechtszustand durch die Neurege­
lung ergeben, werden diese durch die Besser­
stellung, die die Hausgehilfen im ersten und 
zweiten Dien.stjahr erfahren, sowie durch die 
sonstigen Begünstigungen des neuen Urlaubs­
rechtes bei weitem aufgewogen. 

Für die dem Hausgehilfengesetz unter­
liegenden Dienstnehmer, die Dienste höherer 
Art leisten, ,ferner für Angestellte und Guts­
angestellte verbleibt es bei der bisherigen 
Regelung. ' 

ß Die übrigen Abänderungen und Ergänzun­
gen entsprechen der Fassung des Arbeiterur-' 
laubsgesetzes. 

Urlaubsantritt, Urlaubsteilung. 

Die Fassungen des Arbeiterurlaubsgesetzes 
hinsichtlich Urlaub,santritt und Urlaubstei­
lung sind im Interesse der Einheitlichkeit 
auch in die für Angestellte und Gutsange­
stellte geUenden. Sonderregelungen aufge­
nommen worden. 

Urlaubsentgelt. 

Die Bestimmungen über das Urlaubsentgelt " 
der Dienstnehmer, die dem Angestelltenge­
setz und dem Gutsangestelltengesetz unter­
liegen, sollen ,grundsätzlich denen des Ar­
beiterurlaubsgesetzes angegliClhen werden. 
Das UrlaUlbsentgelt der Arbeiter in der Bau­
wirtschaft ist auf dem Urlaubsmarkensystem 
aufgebaut. 

Strafbestimm ungen. 

Die derzeit geltende Regelung des Urlaubs­
ausmaßes für Angestellte (§ 17 Angestellten~ 
gesetz) hat zu Zw·eifeln darüber Anlaß gege­
ben, ob mit Rücksicht auf die sechsmonatige 
Wartezeit der Anspru0h eines Angestellten 
auf seinen zweiten Urlaub erst nach Ablauf 
von 18 Monaten oder schon nach 1"2 Monaten 
seit Beginn des Dienstverhältnisses ent­
steht. Durch einen' Plenarbeschluß des Ober­
sten Gerichtshofes (GG. Slg. 4170) ist diese 
Streitfrage dahin entschieden worden, daß 
der Urlaubsanspruch des Angestellten nur 
im er"ten Dienstjahr an eine seC'hsmonatige 
Wartezeit geknüpft ist und nicht auch im 
zweiten und in den folg~nden Dienstjahren, 
daß ferner dem Angestellten schon im ersten 
Dienstjahr der Urlaub nach Ablauf der 
Wartezeit, in jedem folgenden Jahr aber 
schon mit dessen Beginn zusteht. Dieser Klar­
stellung wurde in der neue:t;t Fassung des 
§ 17 Angestelltengesetz (ArtiKel V der Vor- Dem Zwecke der Einheitlichkeit dient 
lage) Rechnung getragen; eine gleiche Regc- auch die Aufnruhme der Strafb~stimmungen, 
lung wurde auch in die übrigen Urlaubs- die im Arbeiterurlaubsgesetz vorgesehen 
vorsClhriften aufgenommen. sind, in das Angestelltengesetz und das Guts~ 

Entsprechend der Erhöhung des Urlaubs- angestelltengesetz, die bisher überhaupt 
ausmaßes im Arbelterurlaubsgesetzsieht keine Strafsanktionen für Übertretungen der 
die Vorlage eine Erhöhung des Urlaubsaus- Urlaubsvorschriften enthielten. Di~ Str'afbe­
maßes für die Arbeiter in der Bauwirtschaft, stimmungen des Bauarbeiterurlaubsgesetzes 
für die Hausbesorger und dje Privatl<raft- wurden gleichfalls den bezüglichen Bestim­
wagenführervor. Für die Hausgehilfen, die Ilmmgen des Arbeiterurlaubsgesetzes ange­
nicht Dienste höherer Art leisten, sieht der paßt. 
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